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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.11.1994

Norm

ASGG §65 Abs1

Rechtssatz

Es kann kein Zweifel daran bestehen, daß eine Forderung, die an sich in einem sozialgerichtlichen Verfahren

durchzusetzen wäre, die Quali5kation als sozialrechtliche Forderung beibehält, auch wenn sie vor einem allgemeinen

Zivilgericht verhandelt wird.
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